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 ► Betriebsprüfungsfalle

 ► Restrukturierung von Pensionszusagen

 ► Kapital statt Rente

 ► Reduzierung der Verpflichtung

 ► Rente und Gehalt

 ► Abfindung/Kapitalisierung

 ► Rentner-GmbH

 ► Unternehmensnachfolge/Betriebsaufgabe

 ► Neueinrichtung einer Pensionszusage

5. Auflage

Das Praxishandbuch zu Geschäftsführer-Pensionszusagen

Geschäftsführer-Pensionszusagen befinden sich seit Jahren in einem hoch-
dynamischen wirtschaftlichen und rechtlichen Spannungsfeld, und führen regel-
mäßig zu erheblichen Auseinandersetzungen mit den Finanzbehörden. Eine sach-
gerechte und qualifizierte Beratung der betroffenen Gesellschaften und deren 
Geschäftsführer erfordert sowohl in der Gestaltungsberatung als auch im Rechts-
streit mit den Finanzbehörden ein tief gehendes interdisziplinäres Spezialwissen.

Ferner ergeben sich – bedingt durch die demografische Entwicklung in Deutsch-
land – in der Beratung völlig unterschiedliche Anforderungen. So fordern die aus 
dem aktiven Erwerbsleben ausscheidenden Boomer-Geschäftsführer individu-
elle Lösungen zur Gestaltung der Unternehmensnachfolge und zum Übertritt in 
den Ruhestand. Dem gegenüber steht die immer größer werdende Zielgruppe 
der nachrückenden Geschäftsführer-Generation, die händeringend nach recht-
lich fundierten und ausgewogenen Lösungswegen sucht, mittels derer junge 
Gesell schafter-Geschäftsführer ihren vorhandenen Versorgungsbedarf zukünftig  
steueroptimiert und risikominimiert abdecken können.

Dieses Buch klärt in seiner 5. Auflage mit seinem konkurrenzlosen dualen Konzept 
(Praxis-Handbuch und Kommentar in einem) für die beiden unterschiedlichen 
Zielgruppen alle Fragen rund um dieses absolute Spezialgebiet. Zahlreiche prak-
tische Beispiele und Gestaltungsempfehlungen erleichtern das Verständnis und 
dienen als wertvolle Hilfen in der Beratungsarbeit. 90 Abbildungen veranschau-
lichen die Entwicklungen und Fallkonstellationen.

Das Werk richtet sich in erster Linie an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Rechtsanwälte, die von ihren Mandanten mit der Beantwortung der verschie-
densten Fragestellungen zum Thema Geschäftsführer-Pensionszusage kon-
frontiert werden. Angesprochen werden aber auch Finanzdienstleister und der 
GmbH-Geschäftsführer selbst.

 Die Autoren
Jürgen Pradl und Kevin Pradl, LL.B., Master of Pension Management (MPM), 
beide gerichtlich zugelassene Rentenberater und Fachautoren zum Thema.

Die Autoren sind Geschäftsführer der PENSIONS CONSULT PRADL GmbH, 
 Kanzlei für Altersversorgung
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Das Beratungsfeld, welches sich hinsichtlich einer Pensionszusage an einen GmbH-Gesch�fts-
fÅhrer erÇffnet, hat sich in den fÅnf Jahren, die seit dem Erscheinen der 4. Auflage dieses Buches
vergangen sind, nochmals erheblich ver�ndert und ausgeweitet.

Zum einen gilt es, den stark wachsenden Beratungsbedarf, der sich in der Generation der Boo-
mer-Gesch�ftsfÅhrer anl�sslich ihres bevorstehenden Ausscheidens aus dem aktiven Erwerbs-
leben entwickelt hat – und der in den n�chsten Jahren noch stark zunehmen wird – zu befriedi-
gen. Dabei stehen im Rahmen der geplanten Unternehmensnachfolge insbesondere Themen,
welche die Entpflichtung der GmbH von der bestehenden Pensionsverpflichtung zum Inhalt ha-
ben, im Zentrum der individuellen Gestaltungsberatung.

Zum anderen hat sich parallel dazu in der Zielgruppe der nachkommenden Gesch�ftsfÅhrer-
Generation, die in den letzten Jahren bereits an die Stelle der schon ausgeschiedenen Boomer-
Gesch�ftsfÅhrer getreten ist – und die in den n�chsten Jahren noch vermehrt an die Stelle der
noch ausscheidenden Boomer-Gesch�ftsfÅhrer treten wird – ein weitreichendes und weiter-
wachsendes Segment (wieder-)erÇffnet, welches im Kern darin besteht, den vorhandenen Ver-
sorgungsbedarf, Åber den die nachkommenden Gesch�ftsfÅhrer zweifellos verfÅgen, sachge-
recht und wirtschaftlich optimiert abzudecken.

Diese Mixtur aus den Anforderungen der Beratung der Boomer-Gesch�ftsfÅhrer auf der einen
und der nachkommenden Gesch�ftsfÅhrer-Generation auf der anderen Seite fÅhrt in der Praxis
zu einer echten Herausforderung fÅr die Beraterschaft. W�hrend bei den Boomer-Gesch�ftsfÅh-
rern die Unternehmensnachfolge und der �bertritt in die Rentenphase bew�ltigt werden mÅs-
sen, gilt es fÅr die nachkommenden Gesch�ftsfÅhrer Versorgungsmodelle zu entwickeln, die die
Fehler der Vergangenheit von Beginn an konsequent vermeiden, und die die wirtschaftlichen
Vorteile einer Pensionszusage fÅr die jeweilige GmbH und den versorgungsberechtigten Ge-
sch�ftsfÅhrer optimieren.

Mit der 5. Auflage dieses Buches stellt das Autoren-Duo JÅrgen und Kevin Pradl das in diesem
Umfeld notwendige Spezialwissen zur VerfÅgung. Zwar behandelt das Buch nach wie vor im
Kern diejenigen Themen und Gestaltungsoptionen, die fÅr eine fachlich qualifizierte Beratung
zur Restrukturierung bestehender Gesch�ftsfÅhrer-Pensionszusagen erforderlich sind (Haupt-
teil, Kapitel I. bis XII.). Im Kapitel XIII. werden dann aber – unter BerÅcksichtigung der BedÅrfnis-
se der nachkommenden Gesch�ftsfÅhrer-Generation – die konzeptionellen GrundÅberlegungen
zur Neueinrichtung einer steuer-optimierten und risiko-minimierten Pensionszusage ausfÅhr-
lich behandelt und beschrieben.

Das mit der 4. Auflage neu eingefÅhrte duale Konzept, welches es ermÇglicht, Praxis-Handbuch
und Kommentar in einem Werk zu vereinen, ist bei der Leserschaft auf eine sehr positive Reso-
nanz gestoßen. Das Autoren-Duo hat daher die Inhalte der Neuauflage konsequent in diesem
Sinne weiterentwickelt und aktualisiert.

Die Leserschaft findet das Praxis-Handbuch weiterhin im Hauptteil des Buches (Kapitel I. bis
XIII). Es behandelt die praktische Seite der Gesch�ftsfÅhrer-Pensionszusage und beschreibt so-
wohl den aktuellen Beratungsbedarf (Kapitel I.) als auch die Streitfelder mit der Finanzverwal-



tung im Rahmen der BetriebsprÅfung und vor Gericht (Kapitel II.). Im Anschluss daran geht der
Hauptteil sowohl auf die systematische Restrukturierung, die hierzu verfÅgbaren unterschiedli-
chen Gestaltungswege und LÇsungsmÇglichkeiten sowie die Gestaltung einer Konzeption zur
Neueinrichtung einer zeitgem�ßen Gesch�ftsfÅhrer-Pensionszusage ein.

" Im Hauptteil wurden vor allem die folgenden sechs Kapitel grunds�tzlich Åberarbeitet, neu
konzipiert und aktualisiert:

– BetriebsprÅfungsfalle Pensionszusage (II.)

– Kapital statt Rente (V.)

– Reduzierung der Verpflichtung (VI.)

– Rente und Gehalt (VII.)

– Abfindung (VIII.)

– Rentner-GmbH (IX.)

– Neueinrichtung einer Gesch�ftsfÅhrer-Pensionszusage (XIII.)

" Ferner wurden dem Schwerpunkt-Thema „Unternehmensnachfolge/Betriebsaufgabe“ zwei
eigene Kapitel gewidmet (XI. und XII). Darin findet der interessierte Leser eine anlassbezoge-
ne Zusammenstellung derjenigen GestaltungsmÇglichkeiten, die sich im Falle eines Unter-
nehmensverkaufs, einer familieninternen �bergabe oder einer Betriebsaufgabe erÇffnen.
WeiterfÅhrende Beschreibungen kÇnnen dann den einzelnen Kapiteln entnommen werden.

" Die weiteren Kapitel des Hauptteils (I., III., IV., X.) wurden grunds�tzlich aktualisiert und fach-
lich weiterentwickelt.

" Der Anhang wird in seinem Aufbau unver�ndert fortgefÅhrt. Er beinhaltet den Kommentar-
Teil und dokumentiert eindrucksvoll die interdisziplin�re Dimension des Rechtsgebiets. Der
Kommentar-Teil vermittelt elementares Grundlagenwissen in den folgenden Rechtsgebieten:

– Berufsrecht

– Betriebsrentenrecht

– Zivilrecht

– Bilanz(steuer-)recht

– KÇrperschaftsteuerrecht

– Lohn- und Einkommensteuerrecht

– Sozialversicherungsrecht

– Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht

Die einzelnen Kapitel des Anhangs wurden grunds�tzlich aktualisiert und fachlich weiterent-
wickelt.

Praxis-Handbuch und Kommentar verbinden sich zu einem in der Beratungspraxis unverzicht-
baren Duo fÅr Steuerberater, WirtschaftsprÅfer und Rechtsanw�lte, die von ihren Mandanten
mit der Beantwortung der verschiedensten Fragestellungen rund um die komplexen Themen-
gebiete zur Restrukturierung und Entpflichtung bestehender und zur Einrichtung neuer Ge-
sch�ftsfÅhrer-Pensionszusagen konfrontiert werden.

Das Buch stellt durch die ausfÅhrliche Behandlung der einzelnen LÇsungswege und Gestal-
tungsmÇglichkeiten ein qualifiziertes Hilfsmittel zur DurchfÅhrung eines aktiven Beratungspro-
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zesses dar, der vÇllig unabh�ngig von den Interessen der verschiedenen Produktanbieter gestal-
tet werden kann.

Durch den Einsatz von Tabellen, 90 Schaubildern und diversen Praxisbeispielen werden die un-
terschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Gestaltungswege veranschaulicht.

Die Autoren widmen dieses Buch Frau Heidemarie („Heidi“) Pradl, Ehefrau des Senior- und Mut-
ter des Junior-Autors, die leider im Jahre 2022 diese Welt im Alter von 60 Jahren – und somit
viel zu frÅh – verlassen musste. Ohne Heidis Wirken w�re dieses Werk in diesem Umfang und in
dieser Qualit�t niemals zustande gekommen.

Zorneding, im November 2023 JÅrgen Pradl
Kevin Prad
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___________________________________________________________________________________________________________

Pensionszusagen an GmbH-Gf haben sich in der Vergangenheit in einem wahren Sie-
geszug Åber die Republik verbreitet. Und obwohl die Pensionszusage heute einen we-
sentlichen Bestandteil einer GesamtvergÅtungsabrede mit dem Gf darstellt, sind die
GrÅnde fÅr diesen Siegeszug weniger in der VergÅtungsgestaltung zu finden. Vielmehr
wurde die Åberwiegende Mehrzahl der unmittelbaren Pensionszusagen in der Vergan-
genheit oftmals aus rein steuerlichen Motiven eingerichtet. Insbesondere der aus der
PensionsrÅckstellung herrÅhrende Innenfinanzierungseffekt (Steuerstundung aus
buchm�ßigem Aufwand), veranlasste Berater aus den verschiedensten Fachrichtungen,
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den von ihnen betreuten GmbH-Gf die Einrichtung einer bAV in Form der unmittel-
baren Pensionszusage zu empfehlen. FÅr die Gf erschien der Aufbau einer Altersversor-
gung aus „gesparten“ Steuern offensichtlich derart verlockend, dass sie den Empfeh-
lungen nur zu gern gefolgt sind.

Und wie so oft, wenn die Aussicht auf eine erhebliche Steuerersparnis winkt, wurde bei
der Entscheidung Åber die Einrichtung einer Gf-Pensionszusage das Augenmerk deut-
lich mehr auf die klar erkennbaren Vorteile als auf die auf den ersten Blick nicht ersicht-
lichen Risiken gelenkt. Und so ergab es sich, dass dem eigentlichen Wesen einer Versor-
gungszusage in vielen F�llen leider zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Ins-
besondere die Tatsache, dass ein betriebliches Versorgungsversprechen ein lebenslang
laufendes Dauerschuldverh�ltnis darstellt, welches die Kapitalgesellschaft u.U. Åber
fÅnf Jahrzehnte begleiten (oder auch verfolgen) kann, wurde Åberwiegend missachtet.

Diese Grundsituation hat den Grundstein dafÅr gelegt, dass in der Zielgruppe der Gf,
die bereits seit Jahren Åber eine Pensionszusage verfÅgen, ein erheblicher Beratungs-
und Restrukturierungsbedarf entstanden ist. Wobei sich der Beratungsbedarf in der
Gruppe der sog. Boomer-Gf nochmals deutlich verdichtet. Dies insbesondere dadurch,
dass deren Mitglieder aufgrund der demografischen Entwicklung entweder schon aus
dem aktiven Erwerbsleben ausgeschieden sind oder in den kommenden Jahren sukzes-
sive noch ausscheiden werden und die vor der Aufgabe stehen, ihre Unternehmen oder
Gesellschaftsanteile zu Åbertragen oder zu ver�ußern.

Parallel dazu hat sich in den letzten Jahren in der Zielgruppe der nachkommenden Gf-
Generation, die bereits an die Stelle der schon ausgeschiedenen Boomer-Gf getreten
sind und in den n�chsten Jahren noch vermehrt an die Stelle der noch ausscheidenden
Boomer-Gf treten werden, ein weitreichendes und weiterwachsendes Beratungsfeld er-
Çffnet, welches im Kern darin besteht, den vorhandenen Versorgungsbedarf im Alter
sachgerecht und wirtschaftlich optimiert abzudecken.

Diese Mixtur aus den Anforderungen der Beratung der Boomer-Gf auf der einen und
der nachkommenden Gf-Generation auf der anderen Seite fÅhrt in der Praxis zu einer
echten Herausforderung fÅr die Beraterschaft. So hat der versierte Berater auf dem Ge-
biet der Gf-Pensionszusage nicht nur die Mittel und Wege zu beherrschen, die fÅr die
Analyse, Restrukturierung und ggf. Entpflichtung einer Gf-Pensionszusage notwendig
sind (siehe hierzu Kap. II. bis XII.). Vielmehr muss er auch Åber das notwendige Know-
how verfÅgen, um den Beratungsbedarf der nachkommenden Gf-Generation im Hin-
blick auf die Neueinrichtung einer steueroptimierten und risikominimierten Pensions-
zusage befriedigen zu kÇnnen (siehe hierzu Kap. XIII.)

1. Restrukturierung bestehender Zusagen
Die Gf, fÅr die vor langer Zeit eine Pensionszusage eingerichtet wurde, mussten im Lau-
fe der letzten Jahre leider erkennen, dass die Gesch�ftsgrundlage des ursprÅnglichen
Steuersparmodells durch die dynamische Entwicklung in der Vergangenheit erheblich
gestÇrt wurde. So haben sich alle wesentlichen Parameter – die seinerzeit fÅr das Steu-
ersparmodell Pensionszusage von tragender Bedeutung waren – im Laufe der Jahre
zum Leidwesen der Kapitalgesellschaften sowie deren Gf allesamt nur in eine Richtung
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ver�ndert: und zwar in die falsche! Insbesondere wurden in der Zeit, in der die Vereini-
gung Europas uns eine bisher noch nie dagewesene Niedrigzinsphase beschert hat, die
Risiken einer unmittelbaren Pensionszusage deutlich sichtbar.

Insbesondere sehen sich die betroffenen Gf heute mit folgenden Problemstellungen
konfrontiert:

" explodierende PensionsrÅckstellungen in der Handelsbilanz

" steuerliche Unterbewertung der Pensionsverpflichtung

" verkomplizierung der rechtlichen Rahmenbedingungen

" sinkende Steuerentlastung

" steigende Lebenserwartung

" sinkende Kapitalertr�ge

" unsachgem�ße Vertragsgestaltung

" fehlende Insolvenzsicherung

Die negativen Entwicklungen in den einzelnen Teilbereichen haben in der Summe mitt-
lerweile leider dazu gefÅhrt, dass die ursprÅnglich als Steuersparmodell eingerichtete
Pensionszusage heute fÅr viele Tr�gerunternehmen eine nicht unerhebliche Belastung
darstellt. Und so wird mittlerweile immer mehr Gf klar, dass der ursprÅngliche Plan,
eine Altersversorgung aus „ersparten“ Steuern aufzubauen, mit dem ursprÅnglichen
Konzept nicht mehr aufgehen kann. Und trotz dieser Erkenntnis gibt es auch heute
noch Gf die dazu neigen, das Problem auszusitzen. Ganz nach dem Motto „Es gibt viel
zu tun – lassen wir es sein!“.

Denjenigen Gf die sich bisher noch nicht entschließen konnten, ihre Pensionszusage
durch einen Fachmann ÅberprÅfen zu lassen, sei an dieser Stelle versichert, dass die
Taktik des Aussitzens keinesfalls zu einer befriedigenden LÇsung fÅhren wird. Denn die
Problematik einer notleidenden oder unsachgem�ß gestalteten Pensionszusage tritt
sp�testens zu Tage, wenn

" die Kapitalgesellschaft in eine Krise ger�t,

" der Gf vorzeitig aus den Diensten der GmbH ausscheiden mÇchte,

" ein Gesellschafterwechsel stattfinden soll,

" das Unternehmen ver�ußert oder es an einen Nachfolger Åbergeben oder

" die Bonit�t der GmbH zur Fremdmittel- oder Eigenkapitalbeschaffung verbessert
werden soll.

Dabei hat sich speziell in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert, dass die
dem Gf gegenÅber erteilte Pensionszusage, im Falle eines Verkaufs der Gesellschaft an
einen fremden Dritten (außerfamili�re Unternehmensnachfolge) zu einem echten
Deal-Breaker werden kann. Gerade bei Verkaufsverhandlungen zeigt sich immer wie-
der, dass der mÇgliche Erwerber zwar ein berechtigtes Interesse an den das Unterneh-
men pr�genden Assets hat. Die �bernahme des Langlebigkeitsrisikos des bisherigen Gf
befindet sich aber deutlich außerhalb seines Interessensgebietes. Und so wird der Kauf-
interessent in aller Regel darauf dr�ngen, dass die Gesellschaft im Vorfeld des Erwerbs
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mit schuldbefreiender Wirkung von der unmittelbaren Pensionsverpflichtung befreit
wird (siehe hierzu Kap. XI.).

(Einstweilen frei)

a) Im Brennpunkt: PensionsrÅckstellungen in der Handels-
und Steuerbilanz

aa) Explodierende PensionsrÅckstellungen in der Handelsbilanz

Die handelsrechtliche Bewertung von Pensionsverpflichtungen hat sich in Folge der mit
dem BilMoG1 einhergehenden Neuregelungen zur Bilanzierung von Pensionsverpflich-
tungen fÅr Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2009 begonnen haben, dramatisch
ver�ndert. Die Zeiten der einheitlichen Bewertung von Pensionsverpflichtungen fanden
mit dem In-Kraft-Treten des BilMoG ihr Ende (siehe hierzu Rz. 3980 ff.). Wesentlicher
Punkt der gesetzlichen Neuregelung war die EinfÅhrung eines eigenst�ndigen (atmen-
den) Rechnungszinsfußes, der aufgrund der damaligen Marktsituation anhand des
Durchschnittszinses der letzten sieben Jahre monatlich neu bestimmt werden musste.

Leider hat sich in der jÅngeren Vergangenheit mehr als deutlich herausgestellt, dass
die Niedrigzinspolitik der EZB nicht nur die Sparer in hohem Maße benachteiligt hat.
Auch diejenigen Kapitalgesellschaften, die die bAV ihres Gf Åber eine unmittelbare Pen-
sionszusage finanzieren, haben Åber die Entwicklung der in der Handelsbilanz aus-
zuweisenden PensionsrÅckstellungen die negativen Folgen auf eine unliebsame Art
und Weise zu spÅren bekommen.

Zwar hielten sich die im Rahmen des BilMoG neu eingefÅhrten Regularien zur handels-
rechtlichen Bewertung von unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in ihren Wirkungen
anf�nglich noch in Grenzen. So beschr�nkte sich der RÅckgang des handelsrechtlich an-
zuwendenden Rechnungszinses in der Zeit vom 31.12.2009 bis zum 31.12.2013 ins-
gesamt lediglich auf 0,37%. Die sich fortsetzende Zinsschmelze sorgte dann per
31.12.2014 um einen weiteren RÅckgang des Rechnungszinses i. H.von 0,35%. Damit
erreichte die Zinssenkung in 2014 allein den Umfang, der vorher in vier Jahren zu ver-
zeichnen war. Der in dieser HÇhe bisher unbekannte RÅckgang des Rechnungszinses er-
reichte dann in den Jahren 2015 und 2016 seinen HÇhepunkt:

" per 31.12.2015 kam es zu einer Zinssenkung i. H.von 0,64%

" per 31.12.2016 kam es zu einer weiteren Zinssenkung i. H.von 0,65%.
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Das Ausmaß der daraus resultierenden ZufÅhrungen zu den handelsrechtlichen Pensi-
onsrÅckstellungen war derart ausgepr�gt, dass sich am Markt der Begriff der „explodie-
renden PensionsrÅckstellungen“ etablierte. Explodierende PensionsrÅckstellungen brin-
gen eine Reihe von sehr unangenehmen Folgeerscheinungen mit sich:

AABBBB.. 22 EExxppllooddiieerreennddee PPeennssiioonnssrrÅÅcckksstteelllluunnggeenn

Explodierende Pensionsrückstellungen

reduzieren das
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potential
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die Über-
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zehren das
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auf

Explodierende PensionsrÅckstellungen zehren das handelsrechtliche Jahresergebnis
auf, reduzieren das AusschÅttungsvolumen und lassen das Eigenkapital schmelzen. In
der Folge verschlechtert sich die Eigenkapitalquote und somit auch die Bonit�t des Tr�-
gerunternehmens.

In einem Worst-Case-Szenario kÇnnte diese Entwicklung im Laufe der Jahre sogar zu
einer rechnerischen �berschuldung der Gesellschaft fÅhren und dies, obwohl die Ge-
sellschaft u.U. steuerrechtliche Gewinne erzielt und dementsprechend Steuern an den
Staat abzufÅhren hat.

Da diese Entwicklung tiefe Spuren in den Bilanzen der betroffenen Unternehmen hin-
terlassen hat, entwickelte sich eine breite Front aus Unternehmen und Interessenver-
tretungen, die auf eine �nderung der belastenden Systematik dr�ngte. Da anhand der
europ�ischen Finanzpolitik absehbar war, dass sich die negative Entwicklung fortsetzen
wÅrde, hat der Gesetzgeber Anfang des Jahres 2016 auf die berechtigte Kritik reagiert.
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(1) Reform-Modell zu § 253 HGB

Am 11.3.2016 hat der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen zu § 253 HGB novelliert.1

Das Ziel der Reform sollte in der Abmilderung der Belastungen aus den stark zuneh-
menden PensionsrÅckstellungen liegen.

Folgende Eckpunkte pr�gen das Reform-Modell:

" Verl�ngerung des Durchschnittsbildungszeitraums zur Ermittlung des Rechnungs-
zinses von sieben auf zehn Jahre

" doppelte Bewertung der Pensionsverpflichtung (sowohl mit sieben- als auch mit
zehnj�hrigem Durchschnittszinssatz)

" Ermittlung eines rechnungszinsbedingten Unterschiedsbetrags

" Verpflichtung zum Ausweis des Unterschiedsbetrags im Anhang der Bilanz

" AusschÅttungssperre in HÇhe des Unterschiedsbetrags

Der Wille des Gesetzgebers zur Entlastung der Wirtschaft war erkennbar. Leider waren
die eingeleiteten Maßnahmen jedoch keinesfalls dazu geeignet, um die Problematik in
einer akzeptablen und nachhaltigen Art und Weise zu beseitigen.

Die Forderung der Wirtschaft im Hinblick auf eine Entlastung der Handelsbilanz war
darauf ausgerichtet eine echte Entlastung auf der Passivseite der Handelsbilanz zu er-
reichen. Die Forderung entsprach sowohl den Vorstellungen derjenigen Unternehmen,
die eine unangemessene Verringerung des AusschÅttungsvolumens beklagten, als
auch derjenigen, die eine inakzeptable Belastung ihres Eigenkapitals aus Bonit�tsgrÅn-
den beanstandeten.

Diese Forderung hat der Gesetzgeber jedoch aus dem Blickwinkel beider Gruppen
grunds�tzlich konterkariert:

" Mit der EinfÅhrung eines rechnungszinsbedingten Unterschiedsbetrags sowie der
damit einhergehenden AusschÅttungssperre verfÅgte er, dass die bilanzielle Entlas-
tung nicht an die Gesellschafter der betroffenen Unternehmen weitergegeben wer-
den kann.

" Mit der EinfÅhrung der Ausweisverpflichtung des Unterschiedsbetrags dokumen-
tierte er, dass die Bewertung unter Anwendung des zehnj�hrigen Durchschnittszin-
ses lediglich eine Bilanzierungshilfe darstellt, die unter Bonit�tsgesichtspunkten zu
keiner wirklichen Entlastung fÅhren wird. Diese Wertung hat der BGH in seiner Ent-
scheidung v. 24.8.2016 eindeutig best�tigt.2

DarÅber hinaus war zu kritisieren, dass die Verl�ngerung des Durchschnittsbildungs-
zeitraums um lediglich drei Jahre fÅr sich allein nicht ausreichend sein kann und die
Reform insgesamt zu einer weiteren Verkomplizierung der Materie sowie zu einer ErhÇ-
hung des Verwaltungsaufwandes gefÅhrt hat.

Dass die Verl�ngerung des Durchschnittsbildungszeitraums nur fÅr eine tempor�re
Entlastung sorgen konnte, wird anhand der beiden folgenden Abbildungen deutlich:
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Wie der Abbildung 3 entnommen werden kann, fÅhrte die gesetzliche Neuregelung fÅr
2016 und der damit einhergehende �bergang zum Zehn-Jahreszins zum Jahresende zu
einer kleinen Verschnaufpause, da der Zehn-Jahreszins per 31.12.2016 nur knapp Åber
dem Sieben-Jahreszins per 31.12.2015 lag (4,01% zu 3,89%). Bei einer kurzfristigen Be-
trachtung der Reform zu §253 HGB war daher durchaus festzustellen, dass die Verl�n-
gerung des Durchschnittsbildungszeitraums im Wirtschaftsjahr 2016 zu einer Brems-
wirkung gefÅhrt hat.
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Allerdings war dieser Effekt per 31.12.2017 schon wieder erloschen, da der Zehn-Jahres-
zins per 31.12.2017 bei 3,68% notierte und somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,33%
gesunken war. In der Folge unterschritt er auch den Zinssatz, den der Sieben-Jahreswert
per 31.12.2015 aufwies (3,89%).

Diese Zinsschmelze setzte sich bis einschließlich Januar 2022 ungebremst fort. Zu die-
sem Zeitpunkt erreichte der Sieben-Jahreszins mit 1,34% bis dato seinen Tiefpunkt.
Seit diesem Zeitpunkt ist aufgrund der aktuell immer noch vorherrschenden geopoliti-
schen Lage (Ukraine-Krieg) und des damit einhergehenden dramatischen Anstiegs der
Inflationsrate, eine Åberraschende, nicht absehbare Trendumkehr der Zinspolitik fest-
stellbar, die zu einem Wiederanstieg der handelsrechtlichen Rechnungszinss�tze fÅhr-
te. So betrugen die zuletzt verÇffentlichen Rechnungszinss�tze (Stand: 30.9.2023):
1,81% fÅr den Zehn-Jahreszins, bzw. 1,66% fÅr den Sieben-Jahreszins.

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Entwicklung hat das IDW im Herbst 2023 eine
neue Initiative zur Reform der handelsrechtlichen Abzinsungskonzeption fÅr Pensions-
rÅckstellungen ergriffen. Mit Schreiben v. 6.9.20231 hat das IDW dem Bundesministeri-
um der Justiz ein Konzept zur Reformierung der handelsrechtlichen Abzinsungskonzep-
tion vorgelegt. Das Konzept wird von dem Grundgedanken getragen, den „atmenden“
Rechnungszins wieder abzuschaffen und stattdessen auch fÅr die handelsrechtliche Be-
wertung von Pensionsverpflichtungen wieder einen fixen Diskontierungszinssatz vor-
zugeben. Angelehnt an die „Ultimate Forward Rate“ der European Insurance and Occu-
pational Pensions Authority kÇnnte der Zinssatz fÅr die Abzinsung von PensionsrÅck-
stellungen bspw. in einer GrÇßenordnung von 3,3% festgelegt werden. Dies wÅrde
dem risikolosen Zinssatz, dem sich die risikolose Zinsstrukturkurve nach 20 Jahren an-
n�hert, entsprechen. Ferner schl�gt das IDW vor, dass der feste Rechnungszinsfuß einer
regelm�ßigen �berprÅfung unterzogen werden soll, die aber nicht vor Ablauf von fÅnf
Jahren nach der letzten Zinsanpassung zu erfolgen hat. Erg�nzt wird dieses Reformkon-
zept durch die Anregung, die Zeitwertbewertung von DeckungsvermÇgen nach einem
�bergang auf eine Festzinskonzeption zu ÅberprÅfen und ggf. abzuschaffen.

(Einstweilen frei)

(2) Auswirkungen des fallenden Rechnungszinses

Dem Grundsatz „je niedriger der Rechnungszins, desto hÇher die PensionsrÅckstellung“
folgend, fÅhrte die zuvor dargestellte Entwicklung der Rechnungszinsen dazu, dass die
handelsrechtlich zu passivierenden PensionsrÅckstellungen in den letzten Jahren explo-
sionsartig zunahmen.

Zur Verdeutlichung der Problematik werden die Auswirkungen dieser Entwicklung
nachfolgend anhand des folgenden Musterfalles dargestellt:

Pensionszusage an einen (per 31.12.2022) 50-j�hrigen GGf mit einer mtl. Altersrente
i. H.von 5.000B zzgl. 60%-iger Witwenrente.
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Unmittelbare Pensionszusagen an GmbH-Gf befinden sich seit Jahren in einem hoch
explosiven Spannungsfeld, welches von der tendenziell skeptisch-restriktiven Sichtwei-
se der FinVerw sowie von einer von der Praxis spÅrbar losgelÇsten – oftmals nur noch
als abstrakt zu bezeichnenden – Rechtsprechung gepr�gt wird. Besonders sichtbar wird
die Problematik, wenn FinVerw und Rechtsprechung bei der Beurteilung einer Gf-Pensi-
onszusage auf eine Rechtsfigur zurÅckgreifen, die es so in der Realit�t gar nicht gibt:
den ordentlich und gewissenhaft handelnden Gesch�ftsleiter!

Denn der ordentliche und gewissenhafte Gesch�ftsleiter ist eine typisierte Denkfigur,
deren hypothetisches Verhalten der PrÅfung der Veranlassungsfrage zugrunde gelegt
wird und die die Leitidee fÅr das Handeln eines Gesch�ftsleiters liefert. Dabei wird die
Rechtsfigur von dem Gedanken getragen, dass der Gesch�ftsleiter sein Verhalten in
verantwortungsvoller Weise darauf ausrichten wird, Vorteile fÅr die GmbH wahrzuneh-
men und entsprechende Sch�den von der GmbH abzuwenden. Als Maßstab dienen die
kaufm�nnischen Gepflogenheiten, das VerkehrsÅbliche und das wirtschaftlich VernÅnf-
tige (siehe hierzu auch Rz. 4333 ff.).

Dass die steuerrechtliche Beurteilung eines Rechtsgesch�fts, das zwischen einer GmbH
und einem GGf geschlossen wird, damit einem weiten Ermessensspielraum des Beur-
teilenden unterliegt, liegt auf der Hand. Denn die Auffassungen welches Handeln als
angemessen und Åblich anzusehen ist, kÇnnen naturgem�ß weit auseinanderliegen.

Wer sich in einem solchen Spannungsfeld bewegt, den darf es nicht wirklich Åber-
raschen, wenn es hin und wieder zu einer Eruption kommt. Im Bereich der Gf-Pensions-
zusage verursachen solche AusbrÅche in der Regel einen erheblichen Schaden in Form
von ungewollten Steuernachzahlungen. Dabei ist das die Eruption auslÇsende Ereignis
sehr leicht zu identifizieren: Es findet sich n�mlich in der steuerlichen BetriebsprÅfung!

(Einstweilen frei)

1. Pensionszusagen in der steuerlichen
BetriebsprÅfung

In unserem fÇderativen System verfÅgen die Bundesl�nder Åber die Hoheit hinsichtlich
der steuerlichen BetriebsprÅfung. Dementsprechend obliegt es den LandesfinanzbehÇr-
den, die DurchfÅhrung der BetriebsprÅfung zu organisieren. DarÅber hinaus rechnet es
aber auch zu den Aufgaben des Bundeszentralamtes fÅr Steuern (BZSt) an AußenprÅ-
fungen mitzuwirken (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 1 FVG). Bundes- und L�nderfinanzverwaltung
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haben sich in den letzten Jahren gleichermaßen an die steigenden Anforderungen in-
nerhalb des Rechtsgebietes der bAV angepasst.

So wurden in den einzelnen Bundesl�ndern auf der Ebene der jeweiligen Oberfinanzdi-
rektionen (OFD) eigene Referate zur „FachprÅfung der betrieblichen Altersversorgung“
ins Leben gerufen. Nach den Informationen der Autoren sind bundesweit mittlerweile
ca. 200 FachprÅfer fÅr bAV im Auftrag der jeweiligen LandesfinanzbehÇrden im Einsatz.

Auch das BZSt unterh�lt im Gesch�ftsbereich der BundesbetriebsprÅfung ein eigenes
Referat fÅr die branchenÅbergreifende PrÅfung der bAV, die bei der PrÅfung der Groß-
und Konzernbetriebe im gesamten Bundesgebiet eingesetzt werden. Die Sollst�rke des
Referats liegt bei 20 FachprÅfern.

Die BegrÅndung fÅr die Organisation mittels regionalen Spezialistenteams findet sich
wohl in dem Umstand, dass die FinVerw l�ngst erkannt hat, dass sie dieser steuerrecht-
lich extrem anspruchsvollen und sensiblen Thematik mit ihren klassischen Strukturen
nicht mehr sachgerecht begegnen kann.

a) Der FachprÅfer fÅr betriebliche Altersversorgung:
Spezialist auf Seiten der Finanzverwaltung

Im Gegensatz zum klassischen BetriebsprÅfer sind die FachprÅfer fÅr bAV daher als
astreine Spezialisten im Einsatz. Demzufolge besteht der Auftrag der FachprÅfer aus-
schließlich in der steuerrechtlichen PrÅfung von betrieblichen Versorgungszusagen,
wobei sich deren Einsatzgebiet grunds�tzlich auf alle DurchfÅhrungswege der bAV er-
streckt. Dies gilt auch fÅr kleine und mittlere Betriebe, sofern dort prÅfungsrelevante
Versorgungszusagen erteilt wurden.

Die FachprÅfer werden innerhalb der Zust�ndigkeit der jeweiligen OFD vom klassischen
BetriebsprÅfer zur laufenden BP hinzugezogen, um eine im zu prÅfenden Unternehmen
bestehende bAV einer fachgerechten und spezialisierten steuerrechtlichen PrÅfung zu
unterwerfen. Sollte es in der Steuerbilanz der Gesellschaft zu einer – im Vergleich zum
Vorjahr – auff�lligen Abweichung hinsichtlich des Wertansatzes zur PensionsrÅckstel-
lung gekommen sein, so werden die FachprÅfer mittlerweile auch vom Veranlagungs-
beamten im Rahmen der laufenden Bearbeitung der Steuererkl�rungen der GmbH hin-
zugezogen.

Aus der eigenen bundesweit gesammelten Erfahrung kÇnnen die Autoren Åber die
FachprÅfer fÅr bAV berichten, dass diese i. d. R. Åber ein fundiertes und hochspezialisier-
tes Fachwissen verfÅgen. Sie besitzen einen profunden �berblick Åber die maßgeben-
den gesetzlichen Normen, die hÇchstrichterliche Rechtsprechung, die einschl�gigen
Verwaltungsanweisungen und das zur Bewertung der Pensionsverpflichtung notwendi-
ge versicherungsmathematische Wissen. In der jÅngeren Vergangenheit zeigt sich aber,
dass aufgrund einer erkennbar hohen Fluktuation unter den FachprÅfern die obige Pro-
filbeschreibung auf die neu hinzugekommenen FachprÅfer nicht uneingeschr�nkt Åber-
tragen werden kann. Leider zeigen die Erfahrungen in der BP-Praxis auch, dass es unter
den FachprÅfern auch Vertreter gibt, die Åber einen gewissen Hang zur Darstellung ih-
rer eigenen – selbst von Verwaltungsanweisungen abweichenden – Meinung bzw. zur
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Fortentwicklung des Rechts verfÅgen und die dabei versuchen, die ertragsteuerrecht-
liche Beurteilung der zu prÅfenden Pensionszusage dem vom PrÅfer gewÅnschten Er-
gebnis zu unterwerfen. Es erscheint daher zwingend geboten, dem FachprÅfer mit einer
gesunden Mischung aus Respekt und Vorsicht gegenÅberzutreten.

Ein absoluter Schwerpunkt der Fach-BP liegt in der PrÅfung von individualrechtlich be-
grÅndeten unmittelbaren Pensionszusagen (sog. Direktzusagen) an GmbH-Gf, mit-
arbeitende Gesellschafter und deren nahe AngehÇrige. Die BeweggrÅnde dafÅr liegen
auf der Hand:

So fÅhrt einerseits die hohe Dynamik, der die steuerrechtliche Behandlung derartiger
Pensionszusagen in den letzten Jahren unterlag und andererseits die in der Praxis fest-
zustellende mangelnde rechtliche Pflege der Versorgungszusagen zu einem Zustand,
der der FinVerw ihre hochwertige Beute praktisch auf einem Silbertablett serviert.

Auch kann davon ausgegangen werden, dass ein FachprÅfer in der Lage ist, innerhalb
kÅrzester Zeit – unter Einsatz von strukturierten Checklisten und speziellen Software-
programmen – sowohl die rechtliche Gestaltung der unmittelbaren Pensionszusage als
auch deren Bewertung und Abbildung in der Steuerbilanz auf Herz und Nieren zu prÅ-
fen und diese ggf. zu verwerfen.

Sollte die der PrÅfung zu unterziehende Pensionszusage die steuerrechtlichen Anforde-
rungen des FachprÅfers nicht erfÅllen kÇnnen, so ist damit zu rechnen, dass deren M�n-
gel unweigerlich aufgedeckt werden. In der Folge kommt es dann entweder

" zu einer (teilweisen) gewinnerhÇhenden AuflÇsung der PensionsrÅckstellung,

" zur Annahme einer verdeckten GewinnausschÅttung, oder

" zur Annahme eines fiktiven Lohnzuflusses i.V.mit einer verdeckten Einlage.

In beiden F�llen kÇnnen sich die FachprÅfer Åber ein sattes Mehrergebnis und der Fis-
kus Åber den Zufluss dringend benÇtigter Steuermehreinnahmen freuen, die nicht sel-
ten im hohen fÅnfstelligen oder sogar im sechsstelligen Bereich angesiedelt sind.

(Einstweilen frei)

b) Der Steuerberater: Generalist auf Seiten des
Steuerpflichtigen

In der Praxis ist zu beobachten, dass gerade im Bereich der kleinen und mittleren Ge-
sellschaften ein hohes Streitpotenzial existiert. Die BegrÅndung hierfÅr findet sich
wohl in dem Umstand, dass derartige Betriebe kaum Åber ein internes Know-how im
Bereich der bAV verfÅgen. Die eigentlich notwendige Einrichtung und Unterhaltung ei-
ner eigenen bAV-Abteilung macht unter Kostengesichtspunkten fÅr derartige Unter-
nehmen n�mlich keinen Sinn.

In der Folge sind diese Marktteilnehmer auf externes Know-how angewiesen. Dieses
holen Sie sich i. d. R. bei ihrem Steuerberater, der in kleinen und mittleren Betrieben
oftmals eine besondere Vertrauensstellung genießt und der fÅr die Gesch�ftsfÅhrung
nicht selten der erste Ansprechpartner bei jeglichen rechtlichen und finanziellen Fra-
gestellungen ist.
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Vielen Mandanten ist jedoch nicht bewusst, vor welcher Aufgabenstellung ein Steuer-
berater in Deutschland mittlerweile steht:

So sieht sich der Steuerberater der Anforderung gegenÅber, eine letztendlich unÅber-
schaubare FÅlle von Steuerarten (u. a. Einkommen-, Lohn-, KÇrperschaft-, Gewerbe- und
Umsatzsteuer) beherrschen zu mÅssen und die laufenden gesetzgeberischen Reform-
bemÅhungen, die neuesten Verwaltungsanweisungen, die aktuelle Rechtsprechung
und die einschl�gigen Kommentierungen jederzeit im Auge zu haben. Dazu gesellten
sich in der jÅngeren Vergangenheit die außergewÇhnlichen Belastungen, die u. a. durch
die Corona-Pandemie und die Reform des Erbschaftsteuerrechts zur Bewertung von Im-
mobilien ausgelÇst wurden.

Diese besondere Jobbeschreibung fÅhrt gerade bei kleineren Steuerberatungskanzleien
dazu, dass sie sich als eine Art Generalist auf dem Gebiet des Steuerrechts bewegen
mÅssen. D. h., dass sie selbst zwar die komplette Rechtsmaterie im Blick haben, sie aber
logischer Weise an ihre Grenzen stoßen, wenn in ihrem Mandantenkreis Aufgabenstel-
lungen auftreten, die ein vertiefendes Spezialwissen erfordern und somit nur noch
durch Spezialisten gelÇst werden kÇnnen.

Vor diesem Hintergrund kann es nicht mehr verwundern, dass die Komplexit�t der in-
terdisziplin�ren Rechtsmaterie „Pensionszusage“ herkÇmmlich aufgestellte Steuerkanz-
leien vor fÅr sie unlÇsbare Aufgaben stellt. Zu Tage tritt dies in vielen F�llen leider erst,
wenn es schon zu sp�t ist, bzw. wenn der BetriebsprÅfer seine die Anerkennung der
Pensionszusage verneinende Feststellung zu Papier gebracht hat. Bis zu diesem Zeit-
punkt gehen die Mandanten davon aus, dass ihr Steuerberater die Thematik umfas-
send im Griff hat und Åbersehen dabei, dass ein typischer, auf kleine und mittlere Be-
triebe ausgerichteter Steuerberater, der mit seiner Kanzlei als Generalist auf dem Ge-
biet des gesamten Steuerrechts t�tig ist, das fÅr die LÇsung von betriebsprÅfungsrele-
vanten Problemstellungen im Bereich der Gf-Versorgung notwendige Spezialwissen
schlichtweg nicht mehr vorhalten kann. Derartiges Spezialwissen findet sich i. d. R. nur
noch in großen Steuerberatungsgesellschaften mit interdisziplin�rer Ausrichtung und
Zulassung, oder bei spezialisierten Rechtsanw�lten, oder bei einem im Rechtsdienstleis-
tungsregister eingetragenen Rentenberater, der seinen T�tigkeitsschwerpunkt in der
Gf-Versorgung angesiedelt hat. Grunds�tzlich w�re es zwar denkbar, dass auch kleinere
Steuerkanzleien sich mit den Tiefen der speziellen Thematik auseinandersetzen. Im Fal-
le einer unmittelbaren Pensionszusage zugunsten eines GmbH-Gf erscheint dies jedoch
als wenig zielfÅhrend. Zum einen wÅrde dabei ein zeitlicher und materieller Aufwand
entstehen, der aus Sicht des Mandanten nicht mehr zu rechtfertigen w�re. Zum ande-
ren bliebe nach wie vor das Risiko, dass der FachprÅfer mit seinem spezialisierten Fach-
wissen dem Steuerberater einfach immer einen Schritt voraus sein wÅrde.

(Einstweilen frei)

c) Ungleiche Auseinandersetzung in der BetriebsprÅfung:
Spezialist vs. Generalist

Entgegen der weitl�ufig verbreiteten Meinung ist das rechtliche Umfeld in dem sich
Gf-Pensionszusagen bewegen, keineswegs vollumf�nglich und abschließend gekl�rt.
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Insbesondere im steuerrechtlichen Bereich findet sich eine Vielzahl von Fragestellun-
gen, die sich aktuell in einem noch nicht geregelten Spannungsfeld bewegen. Dies
auch deswegen, da sich die gesetzlichen Normen lediglich auf die Definition gewisser
steuerrechtlicher Mindestanforderungen beschr�nken.

In der Folge ist es in der Vergangenheit zu einer Rechtsentwicklung gekommen, die
sehr stark durch Richterrecht gepr�gt wurde und deren Entwicklung noch l�ngst nicht
abgeschlossen ist. Ferner besteht dadurch noch sehr viel Spielraum fÅr Ermessensent-
scheidungen und Auslegungen. Und genau dieses Umfeld bildet den fruchtbaren N�hr-
boden fÅr eine steuerrechtliche Auseinandersetzung im Rahmen einer BetriebsprÅfung.

So kommt es immer wieder zu Situationen, in denen im Rahmen einer BP ein – zugege-
bener Maßen – nicht immer einfach zu beurteilender Sachverhalt einer negativen steu-
errechtlichen WÅrdigung durch den FachprÅfer unterworfen wird, die im Wesentlichen
auf seiner subjektiven – die Interessen der FinVerw wahrenden – Auslegung der Rechts-
lage beruht. So durften die Autoren schon mehrfach feststellen, dass dabei die Motiva-
tion des FachprÅfers Åber das als angemessen zu beurteilende Maß deutlich hinaus-
geschossen ist. Das Ergebnis der steuerrechtlichen WÅrdigung war daher auch nicht
dazu geeignet, einer objektiven und sachverst�ndigen PrÅfung standzuhalten.

In einer solchen Situation ist es daher zwingend erforderlich, den PrÅfungsfeststellun-
gen in einer fundierten Art und Weise entgegen zu treten, um den steuerrechtlichen
Supergau abzuwenden.

Fehlt bei einer solchen Auseinandersetzung auf Seiten der GmbH die UnterstÅtzung
durch einen Spezialisten, so kommt es unweigerlich zu einem ungleichen Duell:

W�hrend die FinVerw in dieses Duell einen spezialisierten FachprÅfer schickt, kann der
Steuerpflichtige (hier: die GmbH) „nur“ auf einen Generalisten zurÅckgreifen, der dem
Spezialisten gegenÅber deutlich im Nachteil sein wird. Das Ergebnis eines derartigen
Duells dÅrfte somit auf der Hand liegen.

Es sei denn, die GmbH sorgt dafÅr, dass „zwischen den Duellanten die Waffengleich-
heit“ hergestellt wird. Dies l�sst sich in der Praxis h�ufig nur dadurch erreichen, dass
die GmbH bzw. deren Steuerberater ebenfalls einen Spezialisten hinzuzieht, der die
Aufgabe Åbernimmt, den Steuerberater in der Auseinandersetzung mit der Betriebs-
prÅfung mit seinem spezialisierten Know-how zu unterstÅtzen. In einer derartigen
Konstellation ist die Verteidigung dann in der Lage, dem FachprÅfer auf AugenhÇhe be-
gegnen zu kÇnnen.

(Einstweilen frei)

d) Der Versicherungsvermittler als ProblemlÇser: Irrweg
ohne Legitimation

Ist das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen, so ist guter Rat teuer. In vielen F�llen
gehen die �berlegungen dann in die Richtung, doch denjenigen um Rat zu fragen, der
seinerzeit die Pensionszusage eingerichtet oder initiiert hat. Da dies in der Vergangen-
heit oftmals ein Vertreter einer Versicherungsgesellschaft, oder ein freier Versiche-
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rungsvermittler war, wird also versucht, die vom FachprÅfer aufgedeckten Probleme
vom damaligen Vermittler kl�ren bzw. lÇsen zu lassen.

Ein Unterfangen, das von Beginn an zum Scheitern verurteilt ist:

Zum einen ist es schlichtweg ein Irrtum, wenn man annimmt, dass sich der Versiche-
rungsvermittler fachlich mit dem FachprÅfer auf AugenhÇhe befinden wÅrde. Dies gilt
i. d. R. selbst dann, wenn die Versicherungsgesellschaft zur UnterstÅtzung einen „Spe-
zialisten fÅr bAV“ zur VerfÅgung stellt. So darf in diesem Zusammenhang nicht verges-
sen werden, dass die Kernkompetenz einer Versicherung/eines Versicherungsvermitt-
lers nicht in der steuerrechtlichen Behandlung von unmittelbaren Gf-Pensionszusagen
liegen kann. Vielmehr kann deren Kernkompetenz nur im Bereich der Finanzierung und
Besicherung von Pensionszusagen liegen.

Zum anderen wird dabei komplett Åbersehen, dass die Beratung in Fragen der bAV eine
zulassungspflichtige Rechtsberatung darstellt (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 2 RDG) und, dass we-
der die Versicherungsgesellschaft, noch der Versicherungsvermittler Åber die entspre-
chende Legitimierung verfÅgen.

e) Nach der BP ist vor der BP
Leider herrscht bei vielen Gf die Meinung vor, dass eine abgeschlossene BetriebsprÅ-
fung, die hinsichtlich der Pensionszusage ohne Beanstandungen blieb, eine Art „Persil-
schein“ fÅr die Zukunft darstellen wÅrde. Dabei handelt es sich leider um einen Irrglau-
ben.

Innerhalb unseres Steuersystems gilt n�mlich der Grundsatz der Abschnittsbesteue-
rung. In der Folge steht jede Pensionszusage bei jeder neuen BP wieder erneut auf dem
PrÅfstand – und dies auch dann, wenn die Zusage in den vorgegangenen BetriebsprÅ-
fungen Åber mehrere Jahre hinweg nicht beanstandet wurde. Dass dieser Grundsatz
auch fÅr die steuerrechtliche Beurteilung von Pensionszusagen gilt, hat der BFH in sei-
ner Entscheidung v. 28.4.2010 eindrucksvoll und unzweifelhaft herausgestellt:1

„Die jahrelange Nichtbeanstandung der PensionsrÅckstellungen fÅr B durch das FA fÅhrte
auch nicht zu einem Vertrauenstatbestand zugunsten der Kl�gerin. Nach dem Grundsatz
der Abschnittsbesteuerung muss das FA in jedem Veranlagungszeitraum die einschl�gi-
gen Besteuerungsgrundlagen erneut prÅfen, rechtlich wÅrdigen und eine als falsch er-
kannte Rechtsauffassung zum frÅhest mÇglichen Zeitpunkt aufgeben, selbst wenn der
Steuerpflichtige auf diese Rechtsauffassung vertraut haben sollte (vgl. BFH-Urteil v.
13. 5. 2004 - IV R 47/02, BFH/NV 2004 S. 1402). Dies gilt auch dann, wenn die RÅckstel-
lung in mehreren AußenprÅfungen nicht beanstandet wurde (st�ndige Rechtsprechung,
z. B. Senatsurteil v. 25. 4. 1990 - I R 78/85, BFH/NV 1990 S. 630; BFH-Urteil v. 7. 6. 1988 –
VIII R 296/82, BFHE 153 S. 407, BStBl 1988 II S. 886).“

Und somit gilt: Nach der BP ist vor der BP!

(Einstweilen frei)
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